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Anfragen ZU EU—Verfassungsentwurf

Der Entwurftf eıner Verfassung für die Europäische Union 1STt ach 1989 dem Fall
der Mauer, das 7weiıte Grofßereign1s der Epochenschwelle Z Jahrtau-
send An aum eıner Stelle langfristiger Polıitik wurde die Tür HÜr die nachtolgen-
den Generationen weıt aufgestofßen W1e€e 1er 1mM Verfassungsentwurf. er Ver-
fassungsentwurf 1ST eın oroßer Wurf, zustimmungswürdig un: kompromifßsfähig.

Ich tormuliere das entschieden un nıcht unpathetisch, weıl dieser Einschätzung
eiıne 1n weıten Teilen der Offentlichkeit ach W1€e VOILI skeptische, mißmutige un!:
pessimıstische Europahaltung kontrastiert. DDeren bıs Zzu UÜberdruß wıederholte
Stereotype Brüsseler Bürokratie, FEuro-Technokratie USW. reichen bıs 1ın die kul-
turellen Eliten. Im Kern steht die Frage: Ist Europa 1Ur Methode oder auch Inhalt?

Die Rückkehr des politischen Europa
Wır haben natürlıch die rage beantworten: Wıe machen WIr Europa?, weıl gC-
rechte un: effiziente Vertfahren Partızıpation un: polıtische Legıitimität bedeuten.
ber WIr werden auch dıe rage beantworten mussen: Was machen WIr aus Europa?
IIenn JetZt; mıt dem Verfassungsentwurf, kommt die Stunde des politischen Europa
zurück: Ustgrenze, Türkei-Beıitrıitt, das Verhältnıs Ameriıka, dıie Rolle 1ın der
Welt siınd Stichworte elnes politischen Europa.

Idieses politische kuropa wırd selne Raolle 1ın unterschiedlicher Hınsıcht Uu-

welsen haben ach innen: In der Überwindung der verspateten Natıionalismen un:
1in der Bewahrung des demokratisch-republikanischen Erbes VO  > „Nation: 1n der
Architektur elınes gerechten un: solidarischen Ordnungsrahmens eıner so7z71alen
Marktwirtschaft. Nach aufßen: 1n der Überwindung kolonialer Reste (Welthandels-
ordnung) un: 1in einer vermıttelnden Friedenspolitik. Und CS bleibt dıe polıtisch
brisanteste, 1m Prozefß der Globalisierung aufgeheizte Frage ach der kulturellen
Identität. Denn jer entscheidet sıch wesentlich mıt, ob sıch die Burger miıt dem p _
liıtischen Europa identifizıeren, un!: ob die europäischen Gesellschaften ıhr bestes
soz1ales Erbgut, namlıch die Fähigkeit ZUur Integration des „Fremden“, bewahren
können.

Im Zentrum der politischen Frage ach einer kulturellen europäıischen Identität
steht, annn 11A1l derzeıt vielfach, eLIwa2 e1ım Kopftuchstreıt, beobachten, die
Frage Bedeutet dıe kulturelle Identität Furopas eın Absehen VO Herküntten?
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Heiflt europäische Zukunft die Ausblendung VO Herkunft 7zumindest 1mM
öffentlichen Raum?

Dem möchte iıch wıdersprechen un: dafür plädieren, dıe orofßen kulturellen Ira-
ditionen offensıv anzueıgnen. Ich ll das der Priambel des Verfassungsentwurfs

verdeutlichen versuchen. Denn dıe Priambel des Verfassungsentwurfs pOSsI1t10-
nıert sıch erstaunlich defensı1Vv: sS1e unterbietet die CI OTIHEHN kulturellen Fähigkeiten
Europas. er drıtte Absatz der Priambel fuhrt AUS:

„Schöptend AaUuUs den kulturellen, relig1ösen und humanıstischen Überlieferungen Europas, deren
Werte 1n seinem rbe weıter lebendig sınd und dıie zentrale Stellung des Menschen und die Vorstellung
VO der Unverletzlichkeıit und Unveräußerlichkeit seiıner Rechte SOWI1E VO Vorrang des Rechts In der
Gesellschatt verankert haben

Das 1St wahrlich richtig, welst aber och keıne konkrete kulturelle Identität AaUsS

un!: ädt aum eın AT Identitikation. Wenn schon Geschichte ann auch kon-
kret! Wenn schon Geschichte, ann auch eıne, die wiıirklıch erzählt.

In diesem historischen Ertahrungsraum lıegt nämlıch Europas kulturelle Stärke
un: wiırd seıne politische Zukunft miıtgegründet. [)as bedeutet aber Europa hat
nıcht 1L1UT unıversale Menschenrechte überliefern, Europa hat auch eiıne partıku-
lare, unersetzbare un: nıcht austauschbare Geschichte, HJr die bekanntlich TEl Ira-
dıtionsstränge wesentlich sind die antıke (griechisch-römische), die jüdisch-christ-
lıche un:! dıe autfklärerische. Die Stärke lıegt darın, da Kuropa 1ın der Lage Wal,
diese reıl TIradıtiıonen mıteinander Z vermitteln, 1n vegenseıt1g kritischer Span-
1U halten un! auts (sanze gesehen 1n eıne humane Gesellschaft tormen.

FEuropas kulturelle Identität 1STt wesentlich bestimmt durch den gelungenen, WE

auch spannungsreıich bleibenden Versuch eines kritisch-produktiven Dialogs
7wischen Religion un! Moderne, der objektiv wiırd durch politische
Säkularisierung un das europäische Gesellschaftsmodell. Diese Aaus einer schwier1-
SCH un! konfliktreichen Partikulargeschichte Kuropas hergeleitete Dialogfähigkeit
7zwischen Religion un! Moderne, W1e€ S1€e Jürgen Habermas vehement ach dem
11 September 2001 eingefordert hat, ware auch eın entscheidender Beıtrag Furopas
ZUr kulturellen un! ethischen Mitgestaltung der Globalisierung, 7zumal 1mM (3e*
spräch mıt dem Islam

Aus der aÄußerst produktıven Vermittlung dieser geschichtlich CITUNSCHCH GULO=

paıschen Stäiärke der Gestaltung kultureller Differenzen 1in Dialog und Akkultura-
t1on ergeben sıch tolgende Grundlinıien:

Der historische Erfahrungsraum Europa 1ST wesentlich epragt durch dıe Be-
SCHHNUNS un produktıve Verschmelzung verschiedener Kulturen, der ımmer
Überschreitung N® Fthos un: Religion auf den anderen hın In diesen Prozessen
der Akkulturation spielt das Christentum eıne Rolle des unıversalıstischen, sıch
aber HEn inkulturierenden Ferments, un ZW ar eıne entscheidende Rolle In-
sotfern 1STt EKuropa christlich gyepragt. Gleichwohl 1St Kuropa der Erfahrungsraum
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tiefer kultureller Rısse, 1n denen wıederum das Christentum eiıne entscheidende
Rolle spielt: 1mM Rıls 7zwiıischen Latınıtät un Orthodoxıe, 1mM konftfessionellen
Bürgerkrieg des 16 un: 17. Jahrhunderts, 1ın der kulturellen Ausgrenzung VO

Islam und Judentum. uch in dieser Schattenseıite 1St Europa wesentlich christlich
epragt.

Der historische Erfahrungsraum Furopa 1St bestimmt durch eınen lang
dauernden Prozefß der Irennung oder Differenzierung VO  a} Staat un!: Gesellschaft,
prıvat un öffentlich, Staat un: Religion. Diese Differenzierung muündet 1n die
Auspragung eines demokratischen Rechtsstaats, 1ın die Enttfaltung eınes liberalen
Marktverständnisses un zıvilgesellschaftliche Offtenheıt Ile Tradıtionsstränge,
der antıke (griechisch-römische), der christliche un: der autklärerische begründen
un komponieren diesen polıtıschen Raum, diese europäıische „Citizenship .

Der historische Erfahrungsraum FKuropa 1st epragt durch eiınen langen Prozefßß
der Säkularıiısierung, die 1m Christentum selbst wurzelt. Unterscheidet 1L1all dıe poli-
tischen un: die kulturellen Aspekte dieser Säkularisierung, entwirtft sıch e1ın spezıfisch
europäisches Zueinander VO Religion und Politik. Als politische Säkularısıerung,
also 1in der Wandlung NC}  a Religion 1ın Konfess1ion, 1n der Privatisierung der Religion,
lıegt nämlich zugleıich ein kulturelles Gegengewicht und Zueinander des Relig1ösen
und Politischen. Der säkulare Staat versichert sıch durchaus der relıg1ösen (chrıstlı-
chen) Hintergrundannahmen se1nes Gesellschaftsmodells: Die trühneuzeıitlichen
„Gründungsurkunden“ der Säkularisierung, eLtwa Thomas Hobbes’ „Levıiathan“ der
John Lockes „Brief ber Toleranz“ SetfzZen durchgängıg den kulturell-christlichen
Hıntergrundkonsens eınes Staates VOTAauUuUsSs un!: verwahren sıch entschieden gegen JE
den Atheismus. Die säkulare Gesellschaft bedarft also In iıhren Regeln un! Vertragen
durchgängig des Rückgriffs auf relig1öse Kernannahmen: Man annn ein Modell VO

soz1aler Marktwirtschaft, das für das lateinısche Kontinentaleuropa eıtend ist, nıcht
entwerten hne den Rückgriff auf e1in Menschenbild, das wesentliche christliche
Grundaxiome (etwa hinsıchtlich Individualität un Sozı1alıtät) enthält. In diesem Sınn
der politischen Säkularısierung, dıe aber relig1ös-kulturelle Biındungen 1EY W 5 ” DE WE OE s W TE bleibt der historische Erfahrungsraum Europa eın christlicher.

Von dieser Herkunft 1ST nıcht abzusehen. [)ann also konkret, dann also gC-
schichtlich, ann also wirklich dialogisch un: 1n unıversaler Perspektive eLtwa diese
Formulierung: „Schöpfend AUS den griechisch-römischen, jüdisch-christlichen und
humanıstischen Überlieferungen.

Fur eiınen Gottesbezug 1n der EU-Verfassung
Fur das politische Europa wurde Recht das unıversalistische Erbe reklamıert
un: 1ın der Menschenrechts-Charta als unverzichtbar erklärt. Wer dem zustimmt,
sollte das 1aber auch 1ın der OLAa tiun können, die der orofßen Mehrheit der CUrT'
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paıschen Bevölkerung wesentlich iSt: 1m Gottesbezug. Inwiefern dieser eınen
verwechselbaren europäıischen Universalismus un die unverzichtbaren politisch-
säkularen Tradıitionen nıcht ausschließenden Angelpunkt der Verfassung darstellen
kann, möchte ıch 1n TYTe1 Thesen begründen:

Erste These Der Gottesbezug einer Verfassung ıst FÜr Dluralıstische UN säkulare
Gesellschaften eine Bürgschaft Totalıtarısmen.

Dıes scheıint mMI1r in 7zweıtacher Hınsıcht V  w humaner Bedeutung se1n. Eınmal
1ST SAl nıcht klar, ob nıcht demokratische Prozeduren un ıhr legitimatorischer Pro-
zeduralismus dahin tendieren, gleichsam subjektlos, demokratisch analpabetisch,

Ende totalıtär werden. Wer gyarantıert eigentlich, da{fß die prozedural leg1-
timıerte Entscheidung nıcht doch 1ın die gentechnologische Manıipulation und
Unterwertung des uns ANVETLFAauUutEen Menschen tührt? /Zum anderen: Die beschleu-
nıgten Entwicklungen der wıssenschaftlich-technischen Welt sınd heute tiefgrei-
tend, da{fli S1€e unmiıttelbar und radıkal 1ın das normatıv überlieferte Konzept mensch-
lıcher Freiheit und gerechter Gesellschaften eingreıfen. Koönnten Gesellschaften
nıcht gerade dadurch iıhren treiheitsverbürgenden Prımat der Politik sıchern, indem
S1Ee auf die relıg1ösen Intuitionen vertirauen un: S1e als Bürgen dieses Prımats in An-
spruch nehmen?

Die amer1ikanısche Politiktheoretikerin Agnes Heller, Inhaberin des Hannah-
Arendt-Lehrstuhls 1n New YOork: hat die bürgschaftliche Bedeutung des (sottes-
bezugs 1n eıner Verfassung 1mM Bıld des „leeren Stuhls“ enttaltet:

„Der leere Stuhl wartet auf den Messıas. Wenn jemand diesen Stuhl besetzt, kann 1114l siıcher se1IN: 65

andelt sıch dabei einen pervertierten der verlogenen Messı1as. Wenn jemand den Stuhl wegnımmt,
annn 1sSt die Vorführung Ende, un: der Geilst W1 rd die Gemeinde verlassen. Die Politik kannn diesen
unbesetzten Stuhl nıcht gebrauchen; ber solange INa  ; diesen Stuhl beläfst, Ist, dort 1mM Zen-
Lrum des Raumes, SI In seiner warnenden, vielleicht O: pathetischen Leere tixiert leıbt, mussen

e ]dıe polıtischen Handlungsträger se1n Daseın immer noch 1n Rechnung stellen.

Eın solcher gottesbezüglicher Verweıls übersteigt jeden demokratischen Konsens
un wırd ıh kritisch befragen suchen auf selne menschenrechtliche Substanz.
Hierfür hat öffentliche Religion 1n der Moderne bürgen.

7 ayeıite These Der Gottesbezug einer Verfassung ISE ıdentitätsstiftender Aufruf
der Vergangenheıt.

Dabej ogeht CS nıcht dıe Wiıederherstellung vormoderner Gesellschaftsforma-
tiıonen;: das ware die tradıtionalistische Varıante oder der tundamentalistische Exzef
des E September 2001 Es geht vielmehr die Bewahrung europäıischen (3e-
dächtnisses. Dıieses Gedächtnis 1sSt Vergegenwaärtigung remden Leı1ids Insotern 1St
der (Sott eıner europäischen Verfassung allemal der Gott, der 1n Auschwitz ANSC-
ruten wurde: allemal] der Gott, 1n den Muslime der Reconquıista 1n Spanıen hınein-
gestorben sınd; allemal] der Gott, der sıch den VO europäischen Kolonialmächten
Ermordeten zugewandt hat Der Schrei des Sch’ma Israe] 1n Auschwitz hallt durch
Qanz Europa un! 1St bıs heute nıcht verhallt. Diese Anrufung des (sottes Abrahams,
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Isaaks und Jakobs, der der (Cott und Vater Jesu Christı iIst, diese Anrufung aus den
Gaskammern Z Privatsache erklären, halte ıch ür eınen spaten, TaUsSamıel Ly-
nısmus. Um der Würde dieses Gedächtnisses wiıllen, 1n dem Chriısten, Juden un!
Muslime eıne gemeınsame Identität tormulieren hätten, mMUu CS eınen (350ttes:
bezug 1in der Verfassung geben: der Autorität der Leidenden wiıllen, W1e€e Johann
Baptıst Metz ımmer wieder eingeschärft hat

Drıtte These Der Gottesbezug einer Verfassung ıSE Anrufung einer anderen Sl
Runft Europas.

Damıt meılne ıch VOT allem den normatıven Verweıls auf jenen menschenrechtli-
chen Universaliısmus, VO  z dem Europa sıch selbst oft dispensıert hat Di1e Ver-
spatung Kuropas in Jugoslawıen, das koloniale Gestikulieren einzelner esteu-

ropäischer Politiker gegenüber Usteuropa, der ökonomische Ruıin Afrıkas geben
VO  — solcher Politik klammheimlicher Dıispensen VO unıversalen Werten bıs heute
Zeugnıis. In einem Gottesbezug der Verfassung ware eine andere Zukunft Europas
angerufen; 7zumındest eıne, die Zukunft nıcht als bloße Verlängerung der egen-
Wart begreıft, nıcht blo{fß als Ausbau bestehender ökonomischer un! ideologischer
Dominanzen, sondern als der uns entgegenkommende Anruf eıner anderen, wirk-
iıch unıversalen Solidarität.

Der Entwurf eınes politischen Ekuropa sollte die Zukunft nıcht durch Ausblenden
der Herkunft unterbieten: nıcht se1nes unıversalen Erbes, nıcht seıner konkreten
Geschichte, auch nıcht ıhrer dunklen Seıite. Das politische Ekuropa braucht kultu-
relle Integration. Diese erinnerungslos konstruleren, halte ıch tür eınen thler.
Denn, Jurgen Habermas 1n seıner Friedenspreisrede:

„In Anbetracht der relıg1ösen Herkunft seiner moralıschen Grundlagen sollte der lıberale Staat mM1t
der Möglichkeıit rechnen, da{fß dıe ‚Kultur des gemeınen Menschenverstandes‘ (Hegel) angesichts SAal1Z

Herausforderungen das Artikulationsniveau der eigenen Entstehungsgeschichte nıcht einholt. ““ }

Gewıil, Herkunft 1St ambıvalent und also kritisch anzueıgnen; gewıßS, (Gsenese 1St
och nıcht Geltung. Iiese aber ware ın offentlicher Verständigung erarbeıten.
[ )as 1st meıne Vısıon \VAO) kultureller Integration un Zukunftstähigkeit elines poli-
tischen Europa: eın herkünftiges, ein zukunftstähiges Europa, eın Konstrukt.
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Heller, Polıitik ach dem 'Tod Gottes, 1n Instanzen/Perspektiven/Imagınationen, hg. Huber Müller
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